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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Ziero/17/12087)

Beschluss zur Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Beschlüsse:
06.12.2017 Gemeindevertretung Zierow

zurückgestellt in den Finanzausschuss

04.01.2018 Finanzausschuss der Gemeinde Zierow

Beschluss:
Der Finanzausschuss der Gemeinde Zierow empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt die Satzung über die Festsetzung 
der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) mit folgenden 
Hebesätzen:
Grundsteuer A 495 %, Grundsteuer B 356 % und Gewerbesteuer 380 %. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 6
Zustimmung: 4
Ablehnung: 0
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0

Die Ausschussmitglieder fragen nach, wie die Eigentümer über diese Veränderung in 
Kenntnis gesetzt werden, denn das sollte möglichst zeitnah erfolgen. Frau Gerloff sagt, dass 
es hierzu einen Artikel im Amtsblatt geben wird.

Die aus der Hebesatzsatzung resultierenden Änderungen hinsichtlich der Einnahmen sollen 
schon im Haushalt berücksichtigt werden.

31.01.2018 Gemeindevertretung Zierow

 
 


